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diesem Punkt waren die Positionen festgelegt, von denen aus
oben argumentiert werden mußte und die zu den Abgrenzungs-
sdiwierigkeiten hinsichtlich der Sonderrechtsordnung geführt
haben. Um diese Schwierigkeiten endgültig auszuräumen,
werden die Gerichte entweder unter Aufgabe der bisherigen
Rechtsprechung den Gedanken des Familieneigentums t° wie-
der auf den Schild heben oder aber nach einem neuen Grund-
gedanken suchen müssen. Fraglich erscheint, ob der Gedanke
der Statusgarantie der Höfe, den man jetzt als die Leitlinie der
Rechtsprechung ausmachen kann, sich als tragfähig genug für
die Aufgabe der Abgrenzung beider Erbordnungen enveisen
wird. Denn auch dieser Gedanke scheint kraft der Zulassung
der Erbfähigkeit einer juristischen Person bei einem ver.vais-
ten Hofe durchbrochen. Geht es wirklich um die Erhaltung der
Höfe im Alleineigentum einer natürlichen Person als einem
unverzichtbaren Bestandteil der Höfeverfassung, dann müßte
die Erbfähigkeit einer juristischen Person nach Möglichkeit
überhaupt ausgeschieden Merden und § 10 Höfe() würde einer
derartigen Auslegung wohl nicht entgegenstehen".

Angesichts der heutigen Rechtsprechung, die der „,Testier-
freiheit" im § 7 Höfe0 einen so weiten Raum läßt, darf es
nicht verwundern, wenn diese Freiheit nach einem weiteren
Anwendungsbereich strebt und sich nicht an der von der Recht-
sprechung heute gesetzten Grenze festhalten lassen will II. Die-
se Grenzlinie ist zwar in einem Prozeß der Auseinanderset-
zung zwischen den Wertungen des BGB und denen des Höfe-
rechts gewonnen und hat insofern durchaus den richtigen
Ansatz, aber sie kann deshalb nicht überzeugen, weil die Posi-
tionen des Höferedits allein mit dem Verweis auf eine agrar-
politische Zielsetzung zu wenig genau umschrieben sind, als
daß sie sich auf die Dauer in der Auseinandersetzung mit den
Werten des BGB behaupten könnten.

Als Fazit bleibt eine wohl nicht unwichtige Erkenntnis: Mit
der Ausgliederung von Sondergebieten aus dem Kreis der Ko-
difikation allein ist es nicht getan, auch wenn sachliche Gründe,
wie hier die agrarpolitische Zielsetzung, noch, so zwingend dafür
sprechen. Vielmehr ist es notwendig, der saehgebotenen Ziel-
setzung einen Fundus von Rechtsinstitutionen zu geben, die die
rechtspolitisdie Zielsetzung untermauern und konkretisieren
und so eine Rechtsanwendung im Grunde erst möglich machen.

lir Verstanden wird darunter die erbrechtliche Bindung des Hofes an
die Familie.

ri Und zwar auch dann nicht, wenn man sich die oben erwähnte ein.
schränkende Auslegung des § IG nicht zu eigen macht, Denn wenn § 10
nicht bloß die Aufgabe hat, einen Erben für den Hof auch dann zu
garantieren, wenn die Hoferbfolge einen solchen nicht hergibt, dann
besagt das noch nicht, daß dann der "Status" des Hofes vollständig
geopfert werden müßte.

rir Eine Lösung unseres Falles im Sinne einer Betonung der Testier-
freiheit scheint deshalb nur folgerichtig zu sein. Die Erbeinsetzung
einer juristischen Person auch beim Vorhandensein von folgeberechtig-
ten Verwandten erscheint zulässig. Zwar trägt der positive Gehalt des
im § 7 Höfe() eingeräumten Wahlrechts die Erbberedatigung einer juri-
stischen Person nicht, denn sie ist nicht Hoferbin. Aber das Wahlrecht
hinsichtlich des Hoferben weist auch einen negativen Gehalt auf; Das
Recht, die Verwandten als Hofnachfolger auszuschließen und zwar ww
jeden einzelnen Angehörigen, so auch alle Folgeberechtigten. Diese
negative Befugnis darf nicht an die Ausübung der positiven Befugnis
geknüpft werden, denn beide Bestandteile des Wahlrechts sind gleich-
wertig. Man wende nicht ein, die Trennung in diese beiden Bestand-
teile sei rechtlich nicht zu vertreten. Sie ist im allgemeinen Recht ver-
ankert und könnte hier nur dann abgelehnt werden, wenn das Aus-
wahlrecht nicht als beschränkte Testierfreiheit zu werten wäre, zu der
sie die Entwicklung der Rechtsprechung gemacht hat, sondern als Wahl-
recht innerhalb des Kreises der Familie, womit wiederum der Gedanke
des Familieneigentums seine Bedeutung erweist.

Kein Gegengrund läßt sich aus e 16 Höfe() entnehmen, denn diese
Norm sichert lediglich die zwingenden Positionen der Höfe() ab, will
aber nicht das von anderen Normen des Höferechts der Gestaltungs-
freiheit eröffnete Gebiet zusätzlich einschränken. Mißbräuchlicher An-
wendung der hier vertretenen Lösung wird die Amortisationsgesetz-
gebung steuern können, die sich den Gedanken einer Statusgarantie
der Höfe zu eigen machen könnte. Damit wäre zudem die Möglichkeit
geschaffen, den Unterschieden zwischen den juristischen Personen Rech-
nung zu tragen. Es wäre dann das Höferede in seiner Starre nicht mehr
ein Hindernis für die so dringend erwünschte private Mildtätigkeit, die
beim Boden nicht Halt machen darf.
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Von Gerichtsreferendar Dr. MANFRED LOWISCII., Stuttgart

I. Die allgemeine Problematik
1. Das BVerfG entscheidet nach näherer Bestimmung der

Art. 93 I Ziff. 2 und 100 I GG sowie der §§ 76 ff.„ 41 ff.
BVerfGG über die Vereinbarkeit von Bundesrecht und Landes-
recht mit dem GG sowie über die Vereinbarkeit von Landes-
recht mit sonstigem Bundesrecht. Gemäß Art. 126 GG und den
§§ 86 ff. BVerfGG entscheidet es Meinungsverschiedenheiten
über das Fortgelten von altem Recht als Bundesrecht. Außer-
dem geben ihm die auf Art. 93 II GG gestützten Vorschriften
der §§ 90 ff. BVerfGG die Befugnis, auf eine Verfassungsbe-
schwerde über die Unvereinbarkeit eines Gesetzes mit dein GG
zu entscheiden.

Ist das BVerfG — in diesen Fällen angegangen — von der
Unvereinbarkeit überzeugt, so stellt es die Nichtigkeit der ber
treffenden Norm fest (§§ 78, 82 I, 88, 95 III BVerfGG).

Mit den Folgen dieser Nichtigkeitsfeststellung beschäftigt
sich — allerdings nur für einen Teil des Rechtslebens —
§ 79 BVerfGG.

2. Die Fragen der Folgen dieser Nichtigkeitsfeststellung sind
ein Teil des allgemeinen Problems der Folgen einer Kollision
von Normen niederen Rangs mit ranghöheren Normen.

Rechtstheoretischer Ausgangspunkt für die Lösung dieses
Problernkreises ist die ex-tune-Nichtigkeit der rangniederen kolli-
dierenden Norm: Eine Norm niederen Ranges. die mit einer
ranghöheren Norm in Widerspruch tritt, ist vom Zeitpunkt die-
ses Widerspruchs ab grundsätzlich nichtig. Das folgt aus dem
Gedanken der Einheit der Rechtsordnung. Mit ihm ist es un-
vereinbar, daß in einer Rechtsordnung zwei Normen, die den-
selben Tatbestand widersprechend regeln, gültig sind. Eine
muß, soweit der Widerspruch geht, zurücktreten. Im Falle der
Kollision einer rangniederen mit einer ranghöheren Norm ist
das die erstere'.

Etwas anderes gilt nur, wenn gesetzlich bestimmt ist, daß
die rangniedere Norm nicht vorn Zeitpunkt des Widerspruchs,
sondern erst von einem anderen Zeitpunkt, etwa dem der
Entscheidung eines Gerichts ab nichtig sein soll.

So bestimmt z. B. Art.1443 IH der österr. Bundesverfassung i. V.
mit § 64 des G über den österr. 'Verfassungsgerichtshof und § 38
der Geschäfts° dieses Gerichtshofes, daß eins Entscheidung des
österr. Verfassungsgerichtshofs, mit der ein Gesetz als verfassungs-
widrig aufgehoben wird, nur ex nunc, und zwar mit dem Tage der
Bekanntmachung durch den Bundeskanzler, wirkt ft.

In Wahrheit ist aber auch eine solche Regelung keine Aus-
nahme vod dem oben angegebenen Grundsatz, denn hier hebt
eine dritte Norm den zwischen den zwei Normen gegebenen
Widerspruch für einen bestimmten Zeitraum auf.

Es leuchtet ein, daß diese Wirkung nur einer Norm zukom-
men kann, die mindestens den Rang der ranghöheren Norm
erreicht, denn nur eine solche Norm kann deren Geltung ein-
schränken.

Eine solche Regelung kann deshalb für die oben aufgeführ-
ten Entscheidungen des BVerfG nicht angenommen werden.
Sie müßte — jedenfalls für den Hauptfall der Feststellung der
Verfassungswidrigkeit von Gesetzen — in der Verfassung
selbst enthalten oder von ihr zugelassen sein. Das aber ist
nicht der Fall. Das GG legt sich im Gegenteil — worauf Adolf
Arndt zutreffend hinweist 3 — in den Art, 1 III und :20 III un-
mittelbare Rechtswirkung zu. Es ist deshalb grundsätzlich nicht
möglich, die Rechtswirkung der Kollision hinauszuschieben+.

r Vgl. dazu Engtsch, Einheit der Rechtsordnung, S.1 ff., 41 ff. Auch
Enneccerus-Nipperdey, 2, libbd., 15. Aufl., § 309 II. Dazu ausführlich jetzt
auch Hoff mann JZ 61, 193 ff. (194 f.) in. weiteren Nachweisen.

Vgl. dazu Engelhardt, Das richterliche Prüfungsrecht im modernen
Verfassungsstaat, jöR NF Bd. 8 (1959), 101 ff. (133).

NjW 57, 361 ff. (363) und NJW 59, 2145 ff. (2147).
4 Abweichend Götz NjW 60, 1177 ff. Hoffmann aa0 S. 196 nimmt an,

das verfassungswidrige Gesetz trete zwar in Kraft, sei aber bis zur ver-
fassungsgerichtlichen Entscheidung in seiner Anwendbarkeit suspendiert,
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Das wird im übrigen durch den Wortlaut des BVerfGG be-
stätigt, welches davon spricht, daß das BVerfG die Nichtigkeit
der angegriffenen Norm feststellt (vgl. § 78).

Diesem rechtstheoretischen Ausgangspunkt steht als prakti-
scher Gesichtspunkt der Anschein der Legalität gegenüber, der
der nichtigen rangniederen Norm zugekommen sein kann, be-
vor sich ihre Nichtigkeit herausgestellt hat: Da die Norm von
einem mit Gesetzgebungsbefugnis ausgestatteten Gesetzgeber
in einem geordneten Verfahren erlassen worden ist 5, hat sie
allenthalben Rechtswirkungen geäußert. Die Beteiligten, so-
wohl die Institutionen der Staatsgewalt wie die Bürger, haben
sich — womöglich längere Zeit hindurch — auf die Gültigkeit
verlassen.

Dieser Anschein der Gültigkeit kann bei auf dem nichtigen
Gesetz fußenden Maßnahmen noch verstärkt sein, wenn diese
selbst einen weiteren Legalitätsscheiu haben, weil sie von einer
Stelle des Staates ausgehen (Urteile, Verwaltungsakte usw.).

Daraus folgt unmittelbar das wesentliche Problem der Fol-
gen der Nichtigkeitsfeststellung einer Norm durch das BVerfG:
Die am Rechtsleben Beteiligten, die bei ihren Maßnahmen die
nichtige Norm nicht ohne Grund in Rechnung gestellt haben,
stehen hinterher vor der ex-tunc-Nichtigkeit dieser Norm. Das
gilt gleichermaßen für das Verhältnis des Bürgers zum Staat
(Strafverfahren, Verwaltungsverfahren jeder Art) wie für Pri-
vatrechtsverhältnisse.

8. Die Monopolisierung der Normenkontrolle beim BVerfG
und die Gesetzeskraft seiner Entscheidungen verstärkt die Pro-
blematik, die sich aus dem Widerstreit zwischen dem Grund-
satz der ex-tunc-Nichtigkeit und dem Legalitätsschein der nich-
tigen Norm ergibt: Es wird eine Vielzahl von Fällen durch
ein Gericht entschieden. Mit jeder Entscheidung steht fest, daß
alle Rechtsverhältnisse, die auf der für nichtig erklärten Norm
beruhen, auf einer nichtigen Norm beruhen, also ihrer recht-
lichen Grundlage beraubt sind.

Für nicht mehr anfechtbare Äußerungen des Staatswillens
wie Urteile und nicht mehr anfechtbare Verwaltungsakte tritt
die besondere Frage auf, ob die rückwirkende Feststellung der
Nichtigkeit auch in den Bestand derartiger Entscheidungen ein-
greift.

4. Die Lösung aller dieser Fragen ist im Grundsatz in fol-
gender Richtung zu suchen:

Aus der Tatsache, daß das GG (wie oben 2 ausgeführt) eine
rückwirkende Feststellung der Nichtigkeit der verfassungs-
widrigen Norm fordert, also eine bloße ex-nunc-Geltung der
Entscheidung des BVerfG verbietet, darf nicht geschlossen
werden, daß es zu einer unterschiedslosen Berücksichtigung der
Verfassungswidrigkeit der Norm bei allen Rechtsverhältnissen,
die auf ihr beruhen, zwinge. Ein solches Vorgehen würde bei
einer Norm, auf deren Gültigkeit sich Jahre hindurch alle Be-
teiligten verlassen haben, zu starker Rechtsunsicherheit führen.
Das gilt insbesondere für rechtskräftige Entscheidungen, auf
deren endgültigen Bestand sich jedermann verläßt.

Eine solche unterschiedslose Berücksichtigung der Verfas-
sungswidrigkeit der Norm ist deshalb durch das GG selbst
verboten: Das GG verfolgt auch den Zweck der Rechtssicher-
heit, die es als einen wesentlichen Bestandteil der zu den Leit-
ideen des GG gehörenden Rechtsstaatlichkeit ansieht 6 .

Es ergibt sich daher für den Gesetzgeber wie für den Geset-
zesanwender in einem derartigen Falle die Pflicht, zwischen
dem Gebot der unmittelbaren Geltung der Verfassung (Art.

Gegen diese Auffassung bestehen vom hier eingenommenen Standpunkt
aus keine Bedenken. Das hier behandelte Problem, was in Fällen ge-
schieht, wo sich Bürger und Staatsgewalt zu Unrecht auf die Gültigkeit
verlassen haben, ist damit aber nicht ausgeräumt. Denn auch nach der
Auffassung Hoffmanns (vgl. aa0 S. 198) steht mit der Entscheidung des
BVerfG die ex-tunc-Nichtigkeit der Norm fest.

5 Fehlen diese Voraussetzungen, so liegt ein sogen. „Nichtgesetz"
vor. Ein Beispiel dafür bildet der vom RG in RGZ 99, 235 f. entschie-
dene Fall, wo die Gültigkeit einer Verordnung in Frage stand, die der
internationale Ausschuß für Oberschlesien, dem eine Gesetzgebungs-
kompetenz gar nicht zukam, erlassen hatte.

Vgl. BVerfGE 2, 403 ff.; 3, 4 ff. (11); 3, 225 (237) JZ 54, 32 (35).
Auch v. Mangoldt-Klein, Art. 20 Anm. VI 2.

1 III und 20 III) und den unbedingten Erfordernissen der
Rechtssicherheit abzuwägen 7. Das hat der Gesetzgeber des
BVerf GO, wie die Materialien ergeben, auch getan 8 .

5. Diese Abwägung ist daher auch der Behandlung der
Frage zu Grunde zu legen, was mit Privatrechtsverhältnissen
geschieht, die von einer für nichtig erklärten Norm betroffen
werden.

II. Die Beurteilung von Privatrechtsverhältnissen, die von einer
fiir nichtig erklärten Norm betroffen werden

1. Hier ist systematisch zu unterscheiden zwischen:
a) privaten Rechtsverhältnissen, in denen nicht mehr anfechtbare

Entscheidungen der Zivilgerichte ergangen sind (s. u. zu 2);
b) solchen Privatrechtsverhältnissen, die schon in das Stadium

eines Verfahrens vor den Zivilgerichten eingetreten sind, wo aber
eine rechtskräftige Entscheidung noch nicht vorliegt (s. u. zu 3);

c) schließlich solchen, bei denen ein Verfahren auch noch nicht
eingeleitet ist (s. u. zu 4).

2. a) Liegt eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung eines
Zivilgerichts vor, so ist gemäß § 79 II BVerfGG von der Frage
auszugehen, ob die betreffende Entscheidung auf der für nich-
tig erklärten Norm „beruht".

Dieser Begriff ist vom Gesetzgeber des BVerfGG dem Pro-
zeßrecht entnommen (vgl. die §§ 549 ZPO u. 337 StPO). Er
bedeutet dort, daß zwischen der Gesetzesverletzung und der
angefochtenen Entscheidung ein logischer Zusammenhang der-
gestalt besteht, daß ohne die Gesetzesverletzung möglicher-
weise anders erkannt worden wäre 9. Ein solcher Zusammen-
hang ist nicht nur denkbar bei Verletzung einer Norm des ma-
teriellen Rechts, sondern ebenso bei Verletzung einer Norm des
formellen Rechts.

Es besteht kein Grund, dem Begriff „beruhen", soweit er im
BVerfGG verwandt wird (vgl. §§ 79 u. 95 III S. 2) einen an-
deren Sinn zu geben.

Der Einzelne kann durch eine Entscheidung, die auf einer
verfassungswidrigen formellen Norm beruht, genauso betroffen
sein wie durch eine solche, die sich auf eine verfassungswidrige
Norm des materiellen Rechts gründet 1°. Das muß auch gelten,
wenn die für nichtig erklärte formelle Norm keine allgemeine
Verfahrensvorschrift, sondern eine Norm ist, die staatlichen
Stellen überhaupt erst das Recht verliehen hat, als Gerichte
materielles Recht und allgemeines Verfahrensrecht anzuwen-
den (Beispiele sind § 69 II SoforthilfeG a. F., der den Be
schwerdeausschüssen nach dem SoforthilfeG Gerichtscharakter
beigelegt hatte, und das württ.-bad. G über die Friedensge-
richtsbarkeit, beide vom BVerfG für nichtig erklärt 11 •

b) Unter „nicht mehr anfechtbaren Entscheidungen" versteht
das BVerfGG in Zivilsachen solche, die mit ordentlichen
Rechtsmitteln nicht mehr angegriffen werden können, die also
formell rechtskräftig sind. Entscheidungen sind dabei Urteile
und Beschlüsse (etwa Kostenfestsetzungsbeschlüsse).

Ihnen gleichgestellt werden müssen Schiedsurteile im Sinne
der §§ 1025 ff. ZPO: Die Prozeßordnung ermöglicht den Par-
teien, anstelle der ordentlichen Gerichte Schiedsgerichte einzu-

Mit dieser auf der Rechtssicherheit fußenden Erwägung kann nicht
eine generelle ex-nunc-Wirkung der Entscheidung gerechtfertigt wer-
den. Denn oft ist es mit der Rechtssicherheit durchaus noch verträglich,
eine Rückwirkung der Entscheidung anzunehmen.

Vgl. die Abg. Wahl in der 112. Sitzung des 1. BT, Prot. S. 4227,
Neumayer in der 112. Sitzung, Prot. S. 4234, und Laforet in der 114. Sit-
zung, Prot, S. 4289.

Strack SJZ 49, 830 ff. (836). übereinstimmend BGH NJW 51, 206.
Auf die Möglichkeit einer abweichenden Entscheidung stellen auch ab
Stein-Jonas-Schönke, ZPO, 18. Aufl., Anm. VI zu § 549; Rosenberg, Zi-
vilprozeßrecht, 7. Aufl., S. 676; Schwartz, StPO, 17. Aufl., Anm. 3 zu
§ 337.

18 übereinst. insoweit Knoll JZ 56, 358 ff. (368); auch die Praxis
des BVerfG bezüglich § 95 III S. 2 BVerfGG, da es auch auf nichtigen
formellen Normen beruhende Entscheidungen aufgehoben hat, z. B.
BVerfGE 2, 307; 4, 331; 10, 200.

11 Die insoweit abweichende Ansicht Knolls (aa0) überzeugt nicht: Die
ergangenen Entscheidungen „beruhen" auf diesen Normen, denn ohne
die stillschweigende Anwendung des § 69 II SoforthilfeG bzw. des Frie-
densgerichtsG hätten die Beschwerdeaussdiüsse und die Friedensgeric.hte
keine Entscheidungen oder jedenfalls keine endgültigen Entscheidungen
getroffen. Ohne diese Vorschriften hätten deshalb andere Stellen er-
kannt, womit auch die Möglichkeit besteht, daß diese in der Sache
anders erkannt hätten.
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setzen. Ihren Urteilen kommen mit Einschränkungen 12 die
Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils zwischen den Parteien
zu. Sie sind mit Rechtsmitteln nicht mehr anfechtbar. Sind sie
für vollstredcbar erklärt, so kann aus ihnen vollstreckt werden.
Es ist deshalb kein Grund einzusehen, die Sprüche der
Schiedsgerichte vor § 79 BVerfGG anders zu behandeln als
solche staatlicher Gerichte.

e) Ist eine Entscheidung nicht mehr anfechtbar, so bleibt
sie „unberührt". Das bedeutet: Sie bleibt so, wie sie vor dem
Spruch des BVerfG bestand, bestehen is. Sie äußert also nach
wie vor materielle Rechtskraft im Rahmen der §§ 312$ ff. ZPO.
Kommt ihr materielle Rechtskraft für und gegen alle zu (Ge-
staltungsurteile, audi das Nichtigkeitsfeststellungsurteil nach
§ 636 a ZPO), so hat es dabei sein Bewenden.

d) Ist das Urteil der Vollstreckung fähig (Leistungsurteil) und
ist vollstreckt, so ändert sich daran nichts mehr: Ansprüche aus
ungerechtfertigter I3ereicherung sind, wie § 79 Il S.4 BVerfGG
ausdrücklich bestimmt, nicht gegeben.

e) Von großer zahlenmäßiger Bedeutung sind die Fälle, in
denen bei Erlaß der Entscheidung des 13VerfG die zivilgericht-
licheu Entscheidungen nicht mehr anfechtbar, aber noch nicht
vollstreckt sind. Es gehören dazu vor allem auch die Fälle, in
denen Urteile vorliegen, die wiederkehrende Leistungen zum
Gegenstand haben, etwa Unterhaltsurteile. Hier ist stets erst
teilweise vollstrecke da für die Zukunft erst nach Fälligkeit
vollstreckt werden kann.

Die überwiegende Meinung hält hier eine weitere Vollstrek-
kung wegen § 79 II S. I3VerfGG für unzulässig 14. Daß gegen
solche Entscheidungen die Vollstreckungsgegenkla.ge gegeben
ist (§ 79 II S.3), stellt nach der h. M. nur ein anstelle der Er-
innerung gegebenes Mittel dar, die Unzulässigkeit jeder Voll-
streckungsmaßnahme in einem gerichtlichen Verfahren durch
Urteil des Prozeßgerides erster Instanz feststellen zu lassen's.
Es soll also lediglich eine Verstärkung des Rechtsschutzes durch
§ 79 II S. 3 I3VerfGG gegeben sein.

Diese Ansicht überz.eugt nicht, Sie widerspricht zunächst der
Systematik des Zivilprozesses, der grundsätzlich der Herrschaft
der Parteien untersteht und ihren Interessen zu dienen be-
stimmt ist. Mit diesem Grundsatz ist es unvereinbar, daß hier
die Zwangsvollstreckung stets unzulässig sein soll, selbst wenn
die Parteien das gar nicht wollen.

Die h. M. führt auch zu unpraktisdien Ergebnissen: Oft wird
nicht klar sein, ob eine Entscheidung auf einer für nichtig er-
klärten Norm „beruht". In einem solchen Falle liegt dann,
wenn man der h. M. folgt, die Entscheidung zunächst dem
Gerichtsvollzieher, nicht aber einem Gericht ob, da ersterer die
Vollstreckungsmaßnahmen durchzuführen und ihre Zulässigkeit
zu prüfen hat. Weiter ist es nicht überzeugend, wenn in einem
Zweifelsfalle derjenige, gegen den vollstreckt werden soll, die
Vollstreckungsgegenklage hat, während der, der vollstrecken
will, bei Weigerung des Gerichtsvollziehers auf die Erinnerung
angewiesen ist, in dem einen Falle also das Prozeßgericht, im
andern das Vollstreckungsgericht entscheidet. Offen ist aude ob
der Schuldner, gegen den auf die Erinnerung des Gläubigers
hin die Zwangsvollstreckung vom Vollstreekungsgericht für zu-
lässig erklärt wurde, nunmehr gegen diesen Besdiluß die Be-
schwerde oder die Klage aus § 767 ZPO haben soll.

Hinzu kommt, daß man es zweckmäßigenveise der Bestim-
mung der Parteien überläßt, ob sie aus einem Urteil weiter-
vollstrecken wollen oder nicht. Sie können darüber interne
Vereinbarungen treffen wollen. Das kann besonders deshalb
sinnvoll sein, weil für den Begriff „beruhen" ja genügt, daß
möglicherweise anders erkannt worden wäre, so daß nide aus-
zuschließen ist, daß der Gläubiger einen neuen Prozeß wie-
derum gewinnt.

22 Vgl. clazu Stein-/unru-Schi,rike, Anm. zu § 1040.
U Geiger, BVerfGG, Anm. 3 zu § 79; Leihner, IlVerfC;G, Anm. 1 zu

§ 79 II.
1,4 Geiger aa0 Anm. 3; Lechner ad() Anm. 1; Hoppner NJW 60, 513;

LG Heidelberg NJW 60, 916.
'4 Geiger aa0; LG Heidelberg O.

Aus allen diesen Gründen ist § 79 II BVerfGG insoweit sinn-
vollervveise dahin zu verstehen, daß die Zwangsvollstreckung
dort, wo sie nach den Vorschriften der ZPO erfolgt, auch wenn
die Voraussetzungen des § 79 BVerfGG gegeben sind, zulässig
bleibt, der Schuldner aber die Möglichkeit hat, sie im Wege
des § 767 ZPO abzuwenden le.

Wird die Vollstreckungsgegenldage erhoben, so ist Ziel die
Feststellung der Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung. Diese
hat schon dann zu erfolgen, wenn möglicherweise anders er-
kannt worden wäre. Es sind also in diesem Verfahren keine
neuen Beweiserhebungen möglich, um festzustellen, ob der An-
spruch auf Grund neuer Tatsachen bestehen bleibt: Das wider-
spräche dem mit dein Begriff „beruhen" allgemein verknüpften
Sinn: Es soll lediglich festgestellt werden, ob das alte Urteil
nicht richtig zustande kam. Ob der Anspruch auf einer anderen
tatsächlichen Grundlage bestehen kann, soll der Nachprüfung
in einem neuen Verfahren überlassen bleiben.

3. Eingeleitete, aber noch nicht abgeschlossene Verfahren eur
den Zite/gerideen

a) Soweit Entediekiengen vorliegen, die nodi anfechtbar sind,
werden sie, gleichgültig, ob sie vorläufig vollstreckbar oder
auch schon vollstreckt sind, vom Spruch des BVerfG betroffen:
Es steht nunmehr fest, daß ihnen von Anfang an die Rechts-
grundlage gefehlt hat. Der Verurteilte kann das mit den noch
gegebenen Rechtsmitteln geltend machen. Tut er dies, so hat
das zur Entscheidung berufene Gericht die Feststellung des
BVerfG zu berücksichtigen und demgemäß zu entscheiden. Das
gilt auch für die Revision: Es steht fest, daß das untere Gericht
das Gesetz verletzt hat, indem es die Verfassungswidrigkeit
des Gesetzes, auf dem die Entscheidung beruht, unberildc-
sichtigt gelassen hat.

Die Kosten sind, wenn das obere Gericht auf Grund des
Urteils des BVerfG anders entscheidet, gemäß § 911 ZPO vom
Unterliegenden zu tragen. Für eine Anwendung des § 97 II
ZPO ist m. E. kein Raum, da es sich nicht um ein neues tat-
sächliches Vorbringen handelt.

In dem Sonderfall, daß durch den Spruch des BVerfG das
Gericht, das entschieden hat, selbst wegfällt — wie bei den
Friedensgerichten —, ist eine Anfechtung nicht mehr möglich.
Hier fällt die ergangene Entscheidung dieses Gerichts in sich
zusammen. Die Kosten sind hier dem Gegner insoweit zu er-
setzen, wie das nach materiellem Recht, etwa aus Verzug, be-
gründet ist.

Es besteht kein Grund, dem Verurteilten die Möglichkeit zu
nehmen, eine noch anfechtbare Entscheidung rechtskräftig und
damit vollstreckbar werden zu lassen. Es gelten dabei die glei-
dien Erwägungen wie für die Frage, ob eine Weitervollstrek-
kung rechtskräftiger Entscheidungen zulässig ist (oben 1 e).

Ist aus einer vorläufig vollstreckbar erklärten Entscheidung
schon vollstreckt, so kann es bei der Vorschrift des § 717 ZPO
bewenden: Wird die Entscheidung, aus der vollstreckt ist,
später aufgehoben, so tritt die Vellstredcbarkeit außer Kraft
(§ 717 1 ZPO) und die Zwangsvollstreckung ist einzustellen
(§ 775 Ziff. 1 ZPO); die gewährten Leistungen sind zurück-
zuerstatten (§ 717 II, HI ZPO) 18.

b) Anhang: Die Behandlung V011 Prozeßvergleichen und toll-
streckbaren Urkunden. — Derartige Titel können nicht den
„nicht mehr anfechtbaren Entscheidungen" des § 79 BVerfGG
gleichgestellt werden: Weder liegen hier „Entscheidungen",
also Aussprüche einer über den Parteien stehenden Stelle, vor,
noch ist von einer „Niduanfechtbarkeit" im Sinne des §
I3VerfGG zu sprechen, da diesen Titeln eine Rechtskraftwir-
„......e.... ...„,

ee Im Ergebnis übereinstinunend LG Mannheim NJW 60, 917; LG
Stuttgart NJW 60, 929.

22 Das widerspricht auch nicht dem verfassungsmaßig gebetenen (vgl.
oben I, 21 Grundsatz der tx-nunc-Wirkung: Die Vertragsfreiheit ge.
stattet den Privatteditssubjekten durch Vereinbarung von den Grund-
sätzen der Verfassung abzuweichen (vgl. dazu Maunz-Diirig, Grundge-
setz, Art. 2 1 RdNr. 53 11.). Es kann deshalb auch ihrem Willen vor-
behalten bleiben, ob sie in den hier in Frage stehenden Fällen die
ex-nune-Wirkung der Verfassung durchsetzen wollen.

§ 79 II S. 4 BVerfGG ist hier nicht anzuwenden. Er betrifft, wie
der ganze § 79, nur nicht mehr anfechtbare Entscheidungen.
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• kung nicht zukommt". Sie müssen deshalb, ebenso wie noch
anfechtbare Entscheidungen, nach den allgemeinen Grundsät-
zen der ZPO behandelt werden: Die Vollstreckbarkeit bleibt
zunächst bestehen. Der Schuldner muß die Nichtigkeit der
Norm, auf der der Titel beruht, geltend machen, damit sie be-
rücksichtigt wird. Der Weg, der ihm dazu zur Verfügung steht,
ist der der Vollstreckungsgegenklage 20, und zwar ohne die Be-
schränkung des § 767 II ZPO 21 , 22 .

Dieser Weg ist auch bei dem — wohl nur theoretischen — Fall
der Verfassungswidrigkeit einer bei der Protokollierung eines Pro-
zeßvergleichs oder bei der Aufnahme einer vollstreckbaren Urkunde
beachteten Verfahrensnorm gegeben: Auch das forrngerechte Zu-
standekommen des Prozeßvergleichs oder der vollstreckbaren Ur-
kunde gehört zum „Anspruch" i. S. des § 795 i. V. mit § 767 ZPO.

c) Sind eingeleitete Verfahren noch nicht zur Entscheidung
gelangt, so ergibt sich im Regelfalle nichts Besonderes: Das
Gericht hat bei seiner Entscheidung der Nichtigkeitsfeststellung
des BVerfG Rechnung zu tragen: Für jede Entscheidung ist
der Rechtszustand zur Zeit der letzten mündlichen Verhand-
lung maßgebend. Die materiellen Rechtswirkungen, die das
Gesetz an die Rechtshängigkeit knüpft (Beispiel: Unterbrechung
der Verjährung) bleiben bestehen.

Das gilt auch, wenn das BVerfG die Einsetzung des mit der
Sache befaßten Gerichts für verfassungswidrig erklärt, wie im Falle
der Friedensgerichte. Das entspricht dem Gedanken, daß auch ein
solches Gericht den Rechtsschein eines verfassungsmäßigen Gerichts
gehabt hat und alle Beteiligten sich deshalb an dieses Gericht ge-
wandt haben.

Die Meinung, hier trete nur Verjährungshemmung gem. § 203
BGB ein, weil kein zuständiges Gericht vorhanden gewesen sei 23 ,

überzeugt deshalb nicht. Auch ist mit ihr nur die Verjährungsfrage
gelöst, nicht auch die Frage der Folgen, die das Gesetz sonst an die
Rechtshängigkeit knüpft (vgl. §§ 297, 561 II, 941, 987 ff. BGB). Alle
diese Fälle lassen sich sinnvoller und auch dem System des bürger-
lidien Rechts entsprechender lösen, wenn man annimmt, es genüge
für die Begründung der Rechtshängigkeif das Angehen eines zwar

, nicht verfassungsmäßigen, aber mit dem Schein der Verfassungs-
mäßigkeit ausgestatteten Gerichts 24 ,

4. Private Rechtsverhältnisse, bei denen ein gerichtliches Ver-
fahren noch nicht eingeleitet ist

a) Für private Rechtsverhältnisse, die noch nicht in das Sta-
dium eines Verfahrens eingetreten sind, ist — ebenso wie für
noch nicht rechtskräftig entschiedene Sachen — eine besondere
Regelung nicht getroffen". Es ist deshalb wieder von der ex-
tunc-Nichtigkeit der betreffenden Norm auszugehen. Damit
steht aber noch nicht die Nichtigkeit jedes Rechtsverhältnisses,
das durch die nichtige Norm berührt wird, fest. Ob und in
welchem Umfang vielmehr private Rechtsverhältnisse durch
diese Nichtigkeit berührt werden, ergibt sich aus ihnen selbst,
sowie aus den allgemeinen Grundsätzen des bürgerlichen
Rechts 2° unter Berücksichtigung der oben I 4 herausgearbeite-
ten Richtlinien.

b) Zunächst haben solche private Rechtsverhältnisse, die sich
zwar auf die für nichtig erklärte Norm gründen, aber auch
noch durch andere Normen getragen werden zu denken ist
an die im Zivilrecht häufige Anspruchskonkurrenz — Be-
stand 27. Der Wegfall der Norm wirkt sich hier praktisch nicht
aus.

9) Für Verträge ist weiter bedeutsam, daß sie sich unmittel-
bar auf den Willen der Beteiligten gründen, nicht aber auf die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Sie können deshalb
in der Regel von der Entscheidung des BVerfG nur in dem
Sinne betroffen werden, daß die Parteien ihrem Vertrag eine
nichtige Gesetzesbestimmung zu Grunde gelegt haben. Hier ist
die Gültigkeit des Geschäfts nach den Grundsätzen vom Weg-

19 Vgl. für Prozeßvergleiche Stein-Janas-Schönke, § 795 Anm. II 5.
§ 795 i. V. mit § 767 ZPO.

21 Für vollstredcb. Urkunden: § 797 IV ZPO; für Prozeßvergleiche vgl.
Stein-Ionas-Schönke, § 795 Anm. II 5.

22 Zur verfassungsmäßigen Zulässigkeit dieser Lösung vgl. sinngemäß
die Ausführungen oben Anm. 17.

23 Hoegen, Die Justiz (Amtsbl. für Baden-Württemberg) 1960, 28 ff.
24 Ebenso LG Stuttgart NJW 60, 929.
25 Auch § 79 IV S. 4 ist nicht etwa anzuwenden. Vgl. Lechner, § 7911

Anm. 3. Siehe auch oben Anm. 18.
20 übereinstimmend Geiger, § 79 Anm. 4.
27 übereinstimmend Geiger, § 79 Anm. 4.

fall der Geschäftsgrundlage zu beurteilen: Zu ihr gehören auch
die rechtlichen Verhältnisse. Auch sie können wichtige Um-
stände sein, die zur Grundlage des Geschäfts geworden sind 28 .

Haben die Parteien deshalb irrtümlich die Verfassungsmäßig-
keit eines Gesetzes ihrem Geschäft zu Grunde gelegt, so liegt
ein doppelseitiger Irrtum über die Geschäftsgrundlage vor, der
nach den Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrund-
lage zu behandeln ist".

Hierher ist im übrigen auch der Fall zu rechnen, daß das
BVerfG entgegen einer Gesetzesbestimmung die negative Ver-
tragsfreiheit wiederherstellt, also einen Kontrahierungszwang
für nichtig erklärt: Auch hier ist der Vertrag nicht unmittelbar
betroffen, sondern nur seine Grundlage.

d) Daß ein nichtiges Gesetz ein Rechtsgeschäft unmittelbar
betrifft, ist in zwei Richtungen denkbar:

Einmal kann das Gesetz das Rechtsgeschäft von Vorausset-
zungen abhängig machen, die vor dem GG nicht standhalten,
z. B. grundgesetzwidrig eine Zustimmungsbedürftigkeit fest-
legen. Diese Fälle sind für abgeschlossene Rechtsgeschäfte un-
problematisch, da die überfiüssigervveise erfüllten Bedingungen
die Gültigkeit des Geschäfts nicht hindern. Problematischer
sind dagegen die Fälle, wo das Gesetz in einer gegen das GG
verstoßenden Weise zu wenig Voraussetzungen für den Ab-
schluß eines Geschäfts festgelegt hat:

Ein solcher Verstoß kann zunächst den Inhalt des Rechts-
geschäfts betreffen: Das BVerfG stellt fest, daß ein Rechts-
geschäft entgegen dem nichtigen Gesetz einen bestimmten In-
halt nicht haben darf. Denkbar wäre etwa im Arbeitsrecht der
Fall, daß der Gesetzgeber die Möglichkeit einführte, durch
Tarifvertrag festzusetzen, daß auch von nichtorganisierten Ar-
beitern ein Solidaritätsbeitrag zugunsten der Gewerkschaften
erhoben werden kann, daß das BVerfG diese Bestimmung
aber wegen Verstoßes gegen Art. 3 oder Art. 9 GG für nichtig
erklärt.

Praktisch bedeutsamer sind die Fälle, wo das Gesetz ver-
fassungswidrig an den Abschluß eines Geschäfts zu wenig
Voraussetzungen geknüpft hat. Ein solcher Fall ist eingetreten
durch das Urteil des BVerfG vom 29. 7. 1959, das das Allein-
vertretungsrecht des Vaters für die Kinder nach der Fassung
des BGB vom Jahre 1957 (§ 1624 I BGB) für nichtig erklärt
hat 3°.

In solchen Fällen greift zunächst der Grundsatz durch, daß
die für nichtig erklärte Norm als von Anfang an nichtig anzu-
sehen ist. Das bedeutet: Da hier eine wesentliche Vorausset-
zung für die Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts von Anfang an
gefehlt hat, ist dieses grundsätzlich ex tune nichtig.

Fraglich ist jedoch, ob das in allen Fällen gilt. Auf diesem
Standpunkt steht — ausgesprochen für das nichtige Alleinver-
tretungsrecht des Vaters — Arndt 31 . Mir scheint jedoch seine
Argumentation, die davon ausgeht, das GG zwinge zu der An-
nahme, grunclgesetzwidrige Gesetze seien von Anfang an nich-
tig, unzutreffend zu sein. Wie schon ausgeführt 32, gilt dieser
Grundsatz nur, soweit ihm nicht andere grundgesetzliche
Werte, insbesondere die Rechtssicherheit, entgegenstehen.
Zwischen beiden Grundsätzen ist ein Ausgleich herbeizufüh-
ren. Das bedeutet, daß allgemeine Rechtsgrundsätze, die die
Auswirkungen einer ex-tunc-Nichtigkeit von Rechtsgeschäften
im allgemeinen Rechtsverkehr beschränken, auch hier insoweit
anwendbar sind, als sie vom grundsätzlichen Gebot der Rechts-
sicherheit gedeckt sind. Es gilt im Grundsatz nichts anderes als
für die Regelung, die § 79 BVerfGG für nicht mehr anfecht-
bare Entscheidungen bringt.

Man wird freilich für die Frage, wann eine Anwendung die-
ser Rechtsgedanken durch die Verfassung geboten ist, strenge

29 Ein in Literatur und Rechtsprechung behandeltes Beispiel ist die
gesetzliche Regelung der Sozialrenten. Vgl. dazu Soergel-Siebert, § 242
RdNr. 249.

29 Vgl. dazu Soergel-Siebert, § 242 RdNr. 243.
BVerfGE 10, 59 --= JZ 59, 528.

al Vgl. NJW 59, 2145 ff. i. V. mit NJW 57, 361 ff. (363).
32 Vgl. oben 1 4.
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Voraussetzungen aufstellen müssen. Sie müssen um so strenger
sein, je mehr die Institution des BVerfG in das Bewuf3tsein der
Verkehrsbeteiligten eindringt. Die Parteien werden so in aller
Regel dann nicht mehr auf die Gültigkeit einer verfassungs-
widrigen Norm vertrauen dürfen, wenn allgemein die Zweifel
an ihrer Verfassungsmäßigkeit bekannt sind und auch ihnen
hätten zur Kenntnis kommen können.

Was den Fall des nichtigen Alleinvertretungsrechts des Vaters an-
langt, so besteht in der Tat ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, daß
einem Geschäftspartner das Fehlen der 'Vertretungsmacht nur dann
entgegengehalten werden kann, wenn der Mangel erkennbar war
(vgl. dazu die §§ 170 II. BG13, das Vertretungsrecht des Handels-

ts sowie auch § 1698 a BGB). Insoweit dieser Grundsatz von

dem Gedanken der Rechtssicherheit gedeckt ist, bleiben die Ge-
schälte, die der Vater abgesdilossen bat, daher gültig

Inwieweit sonst derartige Rechtsgrundsätze bestehen, ist im
Rahmen des vorliegenden Aufsatzes nicht zu entscheiden.

" Der Fall, daß der Geschäftspartner nicht tun Geschäft festhalten
will, bietet keine Schwierigkeit, da die Mutter ohne weiteres genehmigen
kann.

" Mir scheint diese Lösung überzeugender als die von Götz (NJW 59,
1809 ff; ähnlich Schmerer NJW 59, 2089 ff., 2093) versuchte, die unter
Heranziehung von § 14 BBG und § 32 FGG darauf abstellt, daß hier
durch einen Staatsakt Vertretungsrnadit verliehen worden sei, die nicht
rückwirkend beseitigt werden könne. Die hier vertretene Auffassung
stellt enger auf das Vertrauen der Parteien und damit die Rechtssicher-
heit ab.

STUDIUM UND AUSBILDUNG

3ur etubltn- unb Zudblibungtirtfotni
Von Fror, Dr. KARL S. BADER, Zürich

Die Bemühungen um eine Studien- und Ausbildungsreform
auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und der praktischen
Rechtspflege dauern, selbst wenn man von rt efor rav e rs u ch en
länger zurückliegender Jahrzehnte absieht, nunmehr schon seit
vielen Jahren ununterbrochen an. Der Vorschläge und der aus-
gearbeiteten Materialien sind inzwischen so viele, daß sie ih-
rerseits ein eigenes Studiengebiet abgeben. Nach zum Teil weit
über das Ziel hinaussdließenden Versuchen grundlegender
Umgestaltung in den ersten Nachkriegsjahren hat man sich
allmählich, wie es scheint, zur Tatsache zurückgefunden, daß
der Kern gesund ist und daß an den bewährten Grundlagen
der Universitätsverfassung nicht gerüttelt zu werden braucht
und — schon im Hinblick auf den dauernden Ansturm vorn
Osten her — nicht gerüttelt werden darf. Fest steht auch, daß
die in Deutschland herkömmliche Aufteilung des juristischen
Ausbildungsganges in eine an der Universität zu absolvierende
Studienzeit und in eine der praktischen Anschauung dienende
Vorbereitungszeit bei Gerichts- und anderen Behörden beste-
hen bleiben muß. Die Überzeugung hat sich gefestigt, daß aus-
ländische Formen nicht ohne weiteres übertragbar sind und
durchaus nicht unbesehen als nachahmenswertes Vorbild die-
nen können.

Im einzelnen ist allerdings nach wie vor alles im Fluß. Die
Aspekte haben sich in den letzten Jahren dadurch verschoben,
daß immer mehr das Problem der Überfüllung der Universitä-
ten und insbesondere der juristischen Fakultäten in den Vor-
dergrund getreten ist. Dazu kommt, daß das Verhältnis von
„Angebot und Nachfrage" Schwankungen unterliegt und
daß wir — mitten in der Zeit der anhaltenden Hochkonjunk-
tur und des Mangels an voll ausgebildeten Fachkräften —
einen eher zu starken Andrang zum juristischen Studium kon-
statieren, wobei allerdings Kassandra-Rufe fehl am Platze
sind: wer einen längeren Zeitraum überblickt, kann feststel-
len, daß Prophetien irnmer wieder fehlgegangen sind und
daß sich die Anforderungen und Unterbringungsmöglichkeiten
oft überraschend schnell geändert haben. Heute gilt es, wie
dem von außen her die Verhältnisse beobachtenden Betrach-
ter scheint, vor allem der gefährlichen Vermassung und der
Zusammenballung großer Studentenzahlen an einigen Groß-
universitäten zu begegnen.

Nachdem die stark divergierenden Reformvorschläge 1960
in der Publikation des „Arbeitskreises für Fragen der Juri-
stenausbildung" eine Art Sammelbecken gefunden haben (vgl.
dazu wohlabgewogen und kritisch F. Baur JZ 61, 1 ff.), scheint
das Stadium der Reformen aus der Sphäre des Herumtastens
endlich herauszukommen. Was der Juristische Fakultiitentag im
Juli 1961 in Tübingen proklamiert, nimmt erfreulicherweise
handfeste Formen an und bedeutet Absage sowohl an rezep-
tionsfreudige Schwarmgeister als auch an nicht länger er-
träglichen akademischen Quietisnms. Daß die „andere Seite",
der Fachverband Rechtswissenschaften im Verband Deutscher

Studentenschaften, den Anregungen des Falcultätentages in
nahezu allen wichtigeren Punkten folgt, ist ein gutes Zeichen.
Wir geben im folgenden die Vorschläge des Fakultätentages in
ihrem vollen Wortlaut wieder (I), um die Stellungnahme des
studentischen Fadwerbandes anschließend im Resum6 fol-
gen zu lassen (II); was unter III aus eigenem hinzugefügt
wird, beschränkt sich bewußt auf wenige Überlegungen.

Der Juristische Falcultätentag zur Studienreform
Die Reform des juristischen Studiums wird seit einer Reihe

von Jahren in der Öffentlichkeit erörtert. Diese Diskussion ist
in jüngster Zeit durch verschiedene Veröffentlichungen, insbe-
sondere das Buch des Arbeitskreises für Fragen der Juristen-
ausbildung, „Die Ausbildung der deutschen Juristen", Tübingen
1960, erneut belebt worden. Die juristischen Fakultäten sind
der Auffassung, daß die Reform des juristischen Studiums eine
ständige Aufgabe ist und daß die Verantwortung für diese
Reformarbeiten bei ihnen liegt Unabhängig davon, daß sich
der Stil der juristischen Ausbildung durch hilfreiche, früher
unbekannte Einrichtungen (Arbeitsgemeinschaften, Bespre-
chungsstunden, Examinatorien, Klausurenkurse, Vertiefungs-
vorlesungen) bereits erheblich geändert hat, haben die Fa-
kultäten seit 1954 auf einer Reihe von Arbeitstagungen eine
wesentliche Reform des juristischen Studiums, aber auch der
Referendarausbildung — in Zusammenarbeit mit den Justiz-
verwaltungen und den studentischen Organisationen — erör-
tert. Diese Bestrebungen haben auf dem Tübinger Fakultäten-
tag, 19.-20.7.1961, einen gewissen, vorläufigen Abschluß ge-
funden, Das hier beschlossene Reformprogramm hat folgende
Züge:

Ziel der juristischen Ausbildung ist der kenntnisreiche, gei-
stig selbständige und seiner Verantwortung bewußte Jurist.
Schwerpunkte der Ausbildung bleiben das akademische Stu-
dium (Ablehnung der juristischen Fachschule) und ein für alle
juristischen Berufe praktischer Vorbereitungsdienst. Das
Pftichtstudium soll künftig 8 Semester betragen. Der junge
Student soll durch bestimmte Maßnahmen von Anfang an zu
planvoller, organisch fortschreitender Arbeit angehalten wer-
den. Eine Zäsur des Universitätsstudiums durch eine Zwi-
schenprüfung und ein praktisches Stu.dienhalbjahr wird abge-
lehnt, eine in die Mitte dieses Studiums fallende, von der Ju-
stiz und der Verwaltung sorgfältig vorzubereitende Anschau-
ungs- und Ferienpraxis aber begrüßt und empfohlen. Durch
Vertiefungsvorlesungen und ähnliche Unterrichtsveranstal-
tungen soll der junge Jurist — namentlich in höheren Semestern
— auch an die Grundlagen des Rechts herangeführt werden.
Die erste juristische Staatsprüfung ist in ihrem materiellen
Gehalt als Universitätsabschlußprüfung auszugestalten.

Der Vorbereitungsdienst soll künftig 21/2 Jahre (bisher 31/2
Jahre) dauern, zugleich aber wesentlich intensiviert werden.
Die Vorschläge, die der Fakultätentag hierzu macht, tragen den
Ausbildungsinteressen der einzelnen Stationen Rechnung, he-
ben aber in erster Linie darauf ab, daß der Referendar —
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